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0. Vorwort 

Der vorliegende Bericht bildet den übergeordneten Teil des aktualisierten 
Bewirtschaftungsplans für die Internationale Flussgebietseinheit der Maas (IFGE Maas). 

Mit dem aktualisierten Bewirtschaftungsplan für die IFGE Maas stärken die IMK-
Vertragsparteien ihre Zusammenarbeit, um ambitioniert und gemeinsam die wichtigen 
Herausforderungen zur Erreichung des guten Zustands der Gewässer zu bewältigen. 

Die wichtigen Herausforderungen in der IFGE Maas sind: 
(1) Zusammenarbeit zur Nutzung von Synergien bei zukünftigen Maßnahmen stärken; 
(2) Wieder einen guten ökologischen Zustand erreichen:  

¶ die Wiederherstellung der freien Durchwanderbarkeit für Fische, 

¶ Durchführung von Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung; 
(3) Die Fortsetzung der Anstrengungen zur Verringerung klassischer Verunreinigungen, 

insbesondere von Nährstoffen; 
(4) Verringerung der diffusen Verunreinigungen; 
(5) Beseitigung gefährlicher Stoffe; 
(6) Sparsamer Umgang mit Wasservorräten; 
(7) Gemeinsam den möglichen Auswirkungen des Klimawandels begegnen. 
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1. Einleitung 

1.1. Kontext und Mandat  

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000, die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), schafft einen Ordnungsrahmen für 
eine gemeinschaftliche Wasserpolitik. Gegenstand der Richtlinie ist die Vorsorge sowie die 
Erhaltung und die Verbesserung der aquatischen Ökosysteme, ebenso wie die Reduzierung 
und die Vermeidung der Verunreinigungen und der Übernutzung des Grundwassers mit dem 
Ziel einer nachhaltigen Nutzung des Wassers. Hauptziel der Richtlinie ist die Erreichung des 
guten Zustands für alle Oberflächenwasserkörper1 und Grundwasserkörper2 bis zum Jahr 
2015. Die Frist zur Erreichung des guten Zustands in 2015 kann unter Inanspruchnahme von 
begründeten Ausnahmen bis zum Jahr 2021 oder 2027 verlängert werden. Diese Fristen 
stehen in Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen für den zweiten Umsetzungszyklus der 
WRRL, den der vorliegende Bericht umfasst wie auch mit dem dritten Zyklus. 

Die Maas und ihre Nebengewässer, das zugehörige Grundwasser, die Übergangsgewässer 
und die Küstengewässer bilden die internationale Flussgebietseinheit (IFGE) Maas. Die 
IFGE Maas umfasst fünf Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Frankreich, Luxemburg, 
Belgien, Deutschland und die Niederlande). Die multilaterale Koordinierung der Umsetzung 
der WRRL in der IFGE Maas wird durch das 2002 in Gent unterzeichnete Internationale 
Maas Übereinkommen organisiert, dessen Vertragsparteien Frank-reich, Luxemburg, der 
Föderalstaat Belgien, die Region Wallonien, die Region Flandern, die Region Brüssel-
Hauptstadt, Deutschland und die Niederlande sind (Anlage 1). Das Übereinkommen umfasst 
auch andere Themenbereiche, wie z.B. die Koordinierung von Maßnahmen zur Vorsorge 
und zum Schutz gegen Hochwasser, die Verringerung der Folgen von Hochwasser und 
Dürre, einschließlich der Vorsorgemaßnahmen, die Koordinierung der Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen gegen unfallbedingte Gewässerverunreinigungen und die Übermittlung 
der erforderlichen Informationen.  

Um den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 4 der WRRL zu entsprechen, haben die Staaten 
und Regionen, deren Hoheitsgebiet Teil der IFGE Maas ist, beschlossen, dass die 
internationale Koordinierung zur Umsetzung der WRRL in der Internationalen 
Maaskommission (IMK) erfolgt und der Bewirtschaftungsplan der IFGE Maas sich aus 
nationalen und regionalen Bewirtschaftungsplänen und einem über-geordneten Teil 
zusammensetzt.  

Der übergeordnete Teil des Bewirtschaftungsplans orientiert sich an den wichtigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen von gemeinsamem Interesse, die bei der Überprüfung und 
Aktualisierung auf Ebene der IFGE Maas identifiziert und vereinbart wurden.  

Der vorliegende Bericht enthält die für die gesamte IFGE Maas relevanten Informationen 
(einen Überblick über den Zustand sowohl der Oberflächengewässer- als auch 
Grundwasserkörper, die Ziele für 2021 und die Maßnahmenprogramme) sowie einen 
Überblick über die auf der Ebene dieser Flussgebietseinheit geführten multilateralen 
Koordinierungsaktivitäten.  

Dieser Bericht ist eine Ergänzung der von den IMK-Vertragsparteien zu erstellenden 
Berichte. Er wurde schrittweise entwickelt und stützt sich auf die nationalen und regionalen 
Arbeiten, wobei ein ständiger Austausch zur Feststellung ihrer Vereinbarkeit und der 

                                                           
1
 Ein Oberflächenwasserkörper ist ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflächengewässers z.B. 

ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein 
Übergangsgewässer oder ein Küstengewässerstreifen 
2
 Ein Grundwasserkörper ist ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer 

Grundwasserleiter 
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Gesamtkohärenz erfolgte. Er belegt die Koordinierung der nationalen Pläne und die 
Bemühungen zu ihrer Harmonisierung, dabei fokussiert er auf die wichtigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen. 

Neben der multilateralen Koordinierung wurden die von den Staaten und Regionen für ihr 
jeweiliges Hoheitsgebiet aufgestellten Pläne - sofern erforderlich - in Bezug auf die 
grenzüberschreitenden Teileinzugsgebiete und/oder spezifischen Themen (z. B. 
Grundwasser) bi- oder trilateral koordiniert. Die Staaten und Regionen erstatten der IMK 
diesbezüglich Bericht und tauschen sich darüber aus.  

1.2. Vorgehensweise bei der Umsetzung der WRRL 

1.2.1. Zeitplan 

Die Umsetzung der WRRL durch die EU-Mitgliedstaaten erfolgt stufenweise nach einem 
genauen in der WRRL vorgegebenen Zeitplan: 

¶ 2009: Veröffentlichung der ersten Bewirtschaftungspläne (Artikel 13 und Anhang VII 
WRRL); 

¶ 2013: Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der Merkmale der 
Flussgebietseinheit, der Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten und der 
wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung (Artikel 5 Absatz 2 WRRL); 

¶ 2015: Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für 
die Einzugsgebiete (Artikel 13 Absatz 7 WRRL). 

In einem zyklischen Prozess von sechs Jahren muss jeder EU-Mitgliedstaat die 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme überprüfen und sie gegebenenfalls 
aktualisieren. 

1.2.2. Betroffene Instanzen 

Die multilaterale Koordinierung erfolgte in der IMK in verschiedenen Arbeits- und ad hoc-
Expertengruppen (siehe Organigramm). 

 

 
 

1.2.3. Abstimmung mit der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL)  

Die IMK erfüllt eine koordinierende Rolle bei der Erreichung der gemeinsamen Ziele der 
WRRL und HWRM-RL Sie gewährleistet in diesem Rahmen eine Plattformfunktion, die auf 
Ebene der IFGE Maas erforderlichen Informationsaustausche und Koordination ermöglichen.  

Im Rahmen der Aktualisierung des übergeordneten Teils des Bewirtschaftungsplans für die 
IFGE Maas nach WRRL haben die IMK-Vertragsparteien beschlossen, dass die 
Hochwasserthematik im übergeordneten Teil des Hochwasserrisikomanagementplans 
(HWRMP) für die IFGE Maas behandelt wird. Die Umsetzung der beiden Richtlinien und ihre 
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Abstimmung bei der Maßnahmenplanung wurde koordiniert um die Effizienz und den 
Informationsaustausch zu verbessere und Synergien und gemeinsame Vorteile unter 
Berücksichtigung der in Artikel 4 der WRRL bestimmten Umweltziele zu erzielen.  

Dazu wurde eine Prüfung der möglicher Synergien zwischen den Maßnahmen, die für das 
Management oder die Verringerung der Hochwasserrisiken umgesetzt werden können, und 
dem Erreichen der Umweltziele für die Oberflächengewässer (Artikel 4 WRRL) durchgeführt. 
Als Ergebnis dieser Prüfung sollten die Maßnahmen bevorzugt werden, die Synergien mit 
den Umweltzielen der WRRL aufweisen.  

Die Ergebnisse der Analyse sind in dem āBericht ¿ber die Koordination zwischen der 
Hochwasserrisiko-management-Richtlinie und Wasserrahmenrichtlinie in der IFGE Maas 
beschrieben3. 

1.2.4. Abstimmung mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL)  

Die IMK erfüllt auch eine koordinierende Rolle bei der Erreichung der gemeinsamen Ziele 
der WRRL und MSRL. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe gibt es vor allem bei folgenden 
Elementen (Deskriptoren) der MSRL Ansatzpunkte: Wiederherstellung der freien 
Durchgängigkeit für Wanderfische, Verringerung der Eutrophierung und Verringerung des 
Eintrags von verunreinigenden Stoffen und Abfall/Treibmüll.  

Erste Analysen zeigen, dass die im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie von 
den IMK-Vertragsparteien ergriffenen Maßnahmen auch zur Verbesserung der Situation im 
Meer und zur Erreichung des guten Umweltzustands nach MSRL beitragen.  

Für die Themen Wanderfische, Eutrophierung und Schadstoffe sind daher vorläufig bis 2021 
keine über die WRRL-Maßnahmen hinausgehenden, zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

Für die Themen Abfall und Treibmüll laufen derzeit Untersuchungen außerhalb der IMK. Es 
laufen verschiedene Initiativen, die die Eintragspfade über Flüsse und Wirkungen von 
Plastikabfällen und Mikroplastik auf aquatische Ökosysteme und Organismen untersuchen. 
Für Binnengewässer ist die Anreicherung von Mikroplastik in Fließgewässern und Seen 
sowie an deren Ufern anhand einiger weniger Untersuchungen national und international 
belegt. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen sind allerdings nicht vergleichbar; 
da es derzeit weder einheitliche Definitionen noch Analysemethoden gibt.  

Die IMK verfolgt die Entwicklungen auf diesem Gebiet bezüglich der möglichen 
Auswirkungen für die IFGE Maas aktiv und führt einen regelmäßigen Informationsaustausch 
durch. 

Es ist anzumerken, dass diese Thematik keine Berücksichtigung findet, wenn es um die 
Beurteilung des Zustands der Wasserkörper und beim Erreichen des guten Zustands gemäß 
der WRRL geht. 

                                                           
3
 Bericht über die Koordination zwischen der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie und der Wasserrahmen-

richtlinie in der internationalen Flussgebietseinheit Maas (Minond/15-12rev2) 
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2. Darstellung der internationalen Flussgebietseinheit der Maas 

2.1. Allgemeine Beschreibung 

Die IFGE Maas erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 34.564 km² mit etwa 8,8 Millionen 
Einwohnern (2013).  

Der Maas entspringt in 384 m Höhe über dem Meeresspiegel in Pouilly-en-Bassingy in 
Frankreich. Von der Quelle bis zur Mündung in den Niederlanden beträgt die Länge des 
Flusses 905 km.  

Die wichtigsten Teileinzugsgebiete der IFGE Maas sind die Nebengewässer Chiers, Semois, 
Lesse, Sambre, Ourthe, Rur, Schwalm, Niers, Dommel und Mark. Einige dieser Teileinzugs-
gebiete sind grenzüberschreitend (Anlage 2).  

Die IFGE Maas zählt auch zahlreiche, in verschiedenen geologischen Schichten gelegene 
Grundwasserleiter. Einige davon sind grenzüberschreitend (Anlagen 3 und 4). In der IFGE 
Maas gibt es keine grenzbildenden oder grenzüberschreitenden Seen (>50 ha), die für eine 
bi- und/oder multilaterale Koordinierung relevant wären. 

Die zuständigen Behörden jedes(r) Staates/Region in der IFGE Maas haben gemäß der 
WRRL Wasserkörper ï Oberflächen- und Grundwasserkörper ï entsprechend ihrer 
Typologie und ihren Belastungen ausgewiesen.  

Tabelle 1 fasst die allgemeinen Merkmale der IFGE Maas zusammen. Weitere Einzelheiten 
sind den nationalen und regionalen Bewirtschaftungsplänen zu entnehmen. 

 Fläche 

(km²) 

EWZ 

(x 1000) 

Oberflächengewässer Grundwasser 

 
Anzahl der 

Wasserkörper 

Lauflänge der 

Fließgewässer (in 

km) 

Anzahl der 

Wasserkörper 

Frankreich 8.919 671 157 3.363 13 

Luxemburg * 72 51 3 21 1* 

B-Wallonien 12.300 2.197 257 4.934 21 

B-Flandern 1.596 440 18 273 10 

Niederlande ** 7.700 3.500 157 2.688 5 

Deutschland 3.977 1.897 226 1.600 32 

GESAMT 34.564 8.756 818 12.879 82 

* Der luxemburgische Grundwasserkörper ist der IFGE Rhein zugehörig und wird dort bewirtschaftet. 
** 1 Übergangswasserkörper und 1 Küstenwasserkörper einbegriffen. 

Tabelle 1: Wesentliche charakteristische Komponenten der IFGE Maas 

 

Das Wasser in der IFGE Maas wird unter anderem genutzt für: 
Å Hydraulische Flussregulierung (Rückhaltung, Aufstau, Abfluss); 
Å Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser); 
Å Landwirtschaft; 
Å Industrie (einschließlich Wasserkraftnutzung); 
Å Schifffahrt (Gütertransport und Freizeitschifffahrt); 
Å Freizeitnutzung. 

Die unteren Flussabschnitte des Einzugsgebiets der Maas unterliegen einer intensiven 
wirtschaftlichen Nutzung und weisen eine höhere Bevölkerungsdichte auf als die Bereiche im 
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oberen Teil des Flusses, deren Landschaftsstruktur Mittelgebirgslagen mit einer 
überwiegend forst- und landwirtschaftlichen Nutzung ähnlich ist. 

Die Mehrheit der Einwohner der IFGE Maas nutzt Trinkwasser, das aus den 
Oberflächengewässern und dem Grundwasser dieser Flussgebietseinheit gewonnen wird. 
Darüber hinaus werden große Wassermengen gewonnen und über Rohrleitungen oder 
Kanäle trans-portiert, um Wasser für den menschlichen Gebrauch für etwa 6 Millionen 
Menschen außerhalb der IFGE Maas bereit zu stellen. 

Die Maas ist ein bedeutendes Ökosystem in Nordwest-Europa: Sie ist nicht nur Lebensraum 
für eine charakteristische Fauna und Flora der großen Flussläufe in Nordwest-Europa, 
sondern stellt auch einen bedeutenden Wanderkorridor für Fische dar, die sich vor allem in 
ihren Nebenflüssen oder im Meer fortpflanzen. 

2.2. Menschliche Tätigkeiten und Belastungen 

Der ¿bergeordnete Bericht āMerkmale, ¦berpr¿fung der Umweltauswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten und wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung vom 23. März 20054,auch 
ĂBestandsaufnahmeñ genannt, lieferte eine erste Grundlage f¿r die Ermittlung der 
vordringlichen Probleme, die einer multilateralen und/oder bilateralen Koordinierung bei der 
von der WRRL geforderten Aufstellung der zukünftigen Überwachungsprogramme, 
Maßnahmenprogramme und des Bewirtschaftungsplans bedürfen. 

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 WRRL haben die IMK Vertragsparteien, jede für sich, in 2013 die 
Überprüfung und gegeben falls Aktualisierung ihrer 2005 abgeschlossenen 
ĂBestandsaufnahmeñ durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in der IMK behandelt und bilden 
eine wesentliche Grundlage der Informationen für den übergeordneten Teil des 
Bewirtschaftungsplans für die IFGE Maas. 

Im zurückliegenden Jahrzehnt haben sich die Gewässernutzungen, die die wesentlichen 
Belastungen der Gewässer der IFGE Maas verursachen, nur wenig verändert, diese werden 
verursacht durch die Bevölkerung, Siedlungstätigkeit, Stadtentwicklung, Industrialisierung, 
Landwirtschaft und Schifffahrt. 

Die Belastungen sind unterschiedlicher Art und umfassen:  

¶ Einleitungen, Emissionen und Verluste von Schadstoffen;  

¶ Arbeiten für den Hochwasserschutz, die Schifffahrt und/oder für die Wasserkraft 
(Schleusen, Wehre und Dämme); 

¶ Kanalisierungen, künstliche Ufer und Deiche; 

¶ Wasserentnahmen (z.B. für die Kanäle, die Landwirtschaft, die Industrie und die 
Trinkwassergewinnung). 

Diese Belastungen führen bisweilen einzeln, manchmal in Kombination, zu den nachstehend 
aufgeführten potenziellen Auswirkungen: 

¶ Für die Oberflächengewässer: 
o Veränderung der Ökosysteme, einschließlich der wasserabhängigen 

Landökosysteme; 
o Beeinträchtigung der Mobilität von Wanderfischen; 
o Eutrophierung, hauptsächlich im Hauptstrom und in den Übergangs- und 

Küstengewässern; 
o Risiko für die Qualität und die Wassernutzungen. 

¶ Für das Grundwasser: 
o Mengenmäßige Ungleichgewichte der Grundwasserstände; 
o Schädigung von Grundwasser abhängigen Landökosystemen; 
o Beeinträchtigungen der Qualität und der Grundwassernutzungen. 

                                                           
4
 Übergeordneter Bericht über die internationale Koordinierung gemäß Artikel 3 (4) der von Artikel 5 der Richtlinie 

2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik geforderten Analyse, Lüttich, 23 Märtz 2005 
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Ferner haben Bergsenkungen und großflächige Absenkung des Grundwasserspiegels 
aufgrund von Bergbauaktivitäten in bestimmten Gebieten das hydrologische Gleichgewicht 
gestört und den Austausch zwischen den Oberflächengewässern und dem Grundwasser 
verändert. 

2.3. Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen in der IFGE Maas 

Auf der Grundlage der von den IMK-Vertragsparteien über die gesamte Internationale 
Flussgebietseinheit Maas gemeinsamen wichtigen nationalen / regionalen 
Herausforderungen wurde die nachfolgende Übersicht über die wichtigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen in der IFGE Maas aktualisiert. 

2.3.1. Hydromorphologische Veränderungen 

Die Veränderung der Gewässerstruktur, die fehlende oder eingeschränkte Durchgängigkeit 
der Fließgewässer und die Änderung des natürlichen Abflusses bzw. ihrer Abflussdynamik 
werden zusammen-fassend als hydromorphologische Veränderungen bezeichnet. 

Wiederherstellung der freien Durchgängigkeit für Wanderfische 

Die Wiederherstellung und Verbesserung der Durchgängigkeit für Wanderfische können 
mittels der Beseitigung von Wanderhindernissen durch die Entfernung und den Umbau von 
Stauanlagen oder Querbauwerken, wie auch mittels der Errichtung von funktionsfähigen 
Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen gewährleistet werden. Diese einer Koordinierung 
innerhalb der IMK bedürfenden Maßnahmen sind auch Bestandteil des von der IMK im Jahr 
2011 verabschiedeten ĂMasterplan Wanderfische in der Maasñ. 

Entwicklung der Wasserkraft und Gewässerschutz in Einklang bringen 

Die mögliche Vereinbarkeit des weiteren Ausbaus und der Entwicklung der 
Wasserkraftkapazitäten mit der Erhaltung bzw. der Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
und dem Erreichen des guten ökologischen Zustands oder Potenzials ist eine wichtige 
Herausforderung in der IFGE Maas.  

2.3.2. Oberflächengewässer 

Durch hydromorphologische Belastungen sowie die Einträge von Nähr- und Schadstoffen 
aus Punktquellen und diffusen Quellen entsteht eine beträchtliche Belastung der 
Oberflächengewässer der IFGE Maas, sodass aktuell ca. 3/4 der Oberflächenwasserkörper 
in der IFGE Maas nicht den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische 
Potenzial erreichen (Anlage 13). 

2.3.2.1. Nährstoffeinträge aus Punktquellen und diffusen Quellen 

Ein Übermaß an Nährstoffen kann zur Eutrophierung der Wasserläufe führen. Dieses 
Eutrophierungsphänomen kann nachteilige Aus-wirkungen auf die Biozönosen und auf die 
verschiedene Nutzungen der Maas haben. Außerdem tragen die Nährstoffe die in die 
Nordsee eingetragen werden zur Eutrophierung der Meeresumwelt bei. 

In der IFGE Maas stammt der vorhandene Phosphor in den Oberflächengewässern vor allem 
aus menschlichen und industriellen Aktivitäten: aus Haushalts- und Industrieabwässern 
sowie aus der Landwirtschaft. Etwa 50 % des Phosphors im Wasser stammt aus 
kommunalem Abwasser 37 % aus der Landwirtschaft, 8 % aus der Industrie und 5 % aus 
sonstigen Quellen. 
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Bezüglich Stickstoff sieht die Situation etwas anders aus: Etwa 2/3 des Eintrags wird der 
Landwirtschaft zugeschrieben, während der Anteil aus kommunalem Abwasser 21 % beträgt, 
betreffen 12 % sonstige Quellen und 1 % industrielles Abwasser. 

 

 

 

Die notwendige Verringerung der Nährstoffeinträge betrifft sowohl die aus Punktquellen 
(kommunales und industrielles Abwasser) als auch die aus diffusen Quellen (Landwirtschaft) 
stammenden Emissionen. 

Um die Nährstoffeinträge aus Punktquellen zu verringern, ist es ratsam, dort, wo es sich als 
erforderlich erweist, den Neubau und die Sanierung der kommunalen und industriellen 
Abwasserbehandlungsanlagen fortzusetzen. Im Bereich der Landwirtschaft müssen die 
Anstrengungen für einen optimierten Ein-satz von mineralischem Dünger wie auch 
organischem Dünger (v.a. aus der Viehzucht) sowie ihre Nutzungsanpassung an die 
Standort- und Bedarfsanforderungen fortgesetzt werden. 
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2.3.2.2. Schadstoffeinträge aus Punktquellen und diffusen Quellen 

Im Bereich der kommunalen und industriellen Abwasserbehandlung sind erhebliche 
Anstrengungen unternommen worden, um den Eintrag von Schadstoffen in die 
Oberflächengewässer zu verhindern bzw. zu reduzieren. Diese Anstrengungen werden 
fortgesetzt. 

So konnten für die Ăklassischenñ Schadstoffe oder Makroschadstoffe, wie organische 
Kohlenstoffe, durch den Einsatz von angemessenen Abwasserbehandlungsanlagen zur 
Reinigung kommunaler und industrieller Abwässer beträchtliche Verbesserungen erreicht 
werden. 

Schutz der Gewässer vor prioritären Stoffen und anderen verunreinigenden Stoffen 
(Pestizide, Lösemittel, Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, Arzneimittel)  

Mikroschadstoffe wie Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel können schon in geringen 
Konzentrationen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Gewässerökosysteme 
oder die Nutzungsfunktionen der Gewässer haben, insbesondere die 
Trinkwassergewinnung.  

Die moderne Gesellschaft generiert und verwendet heute eine Vielzahl von Stoffen in 
verschiedenen Bereichen: in der Industrie, in der Humanmedizin (Arzneimittel, 
Röntgenkontrastmittel), in der Tiermedizin (Arzneimittel), in Kosmetika und Pflegeprodukten. 
Diese Stoffe können sich schließlich über verschiedene Eintragspfade in den Gewässern 
wiederfinden. Es ist daher erforderlich, ihren Einfluss auf die Wasserqualität und auf die 
Nutzungsfunktionen weiter zu untersuchen. 

In der Zukunft sind daher weiterhin erhebliche Anstrengungen zur Minimierung der 
verbleibenden historischen Belastungen notwendig und auch um den neuen 
Herausforderungen der letzten Jahre zu begegnen. 

2.3.3. Grundwasser 

Etwa die Hälfte aller Grundwasserkörper der IFGE Maas verfehlt aktuell den guten Zustand 
(Anlage 14). Die Ursache für die Nichterreichung des guten Zustands liegt u.a. an den 
diffusen Einträgen von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln, im Wesentlichen aus der 
Landwirtschaft. Diese Belastungen müssen zur Gewährleistung des guten Qualitäts- wie 
Mengenzustands des Grundwassers und der Versorgung mit für den menschlichen Konsum 
geeignetem Trinkwasser reduziert werden. 

2.3.4. Wassermenge 

Die Folgen des Klimawandels werden gegebenenfalls durch eine Verschärfung bestimmter 
Bewirtschaftungsfragen sichtbar. 

So besteht einerseits das Risiko, das Perioden mit niedrigen Wasserabflüssen häufiger 
vorkommen und länger andauern werden. Das bedeutet, dass, häufiger als dies jetzt der Fall 
ist, Einschränkungen für Nutzungsfunktionen gelten können, wie zum Beispiel bei der 
Wassernutzung durch Landwirtschaft, Industrie und Energieerzeugung (Kühlwasser). Damit 
verbundene Auswirkungen auf die Wasserqualität lassen erwarten, dass auch die Zeiten, in 
denen eine Wasserentnahme aus Oberflächengewässern zur Trinkwasserproduktion nicht 
möglich ist, sich häufen und länger andauern werden. Damit verbunden kann eine erhöhte 
Wassertemperatur in Perioden mit Niedrigwasser auch Einfluss auf das Gewässerökosystem 
haben.  

Anderseits wird der Klimawandel wahrscheinlich auch zu intensiveren und länger 
anhaltenden Regenfällen führen, die zu zunehmenden Hochwasserrisiken hinsichtlich 
Häufigkeit und Ausmaß führen können. Die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete gemäß der WRRL und von Hochwasserrisikomanagementplänen gemäß der 
HWRM-RL, 2000/60/EG und 2007/60/EG, sind Elemente der integrierten Bewirtschaftung 
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auf Ebene der Einzugsgebiete. Deshalb sollte bei diesen beiden Prozessen das Potenzial 
sowohl für Synergien als auch Vorteile mit Blick auf die Umweltziele der WRRL genutzt 
werden.  

2.4. Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf die IFGE Maas und 
mögliche Anpassungsmaßnahmen 

Aufgrund bereits eingetretener oder potenzieller Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Wasserbewirtschaftung (Quantität, Qualität, Nutzungsfunktionen) sowie gegebenenfalls 
notwendiger und möglicher Anpassungsmaßnahmen und einen daraus resultierenden 
Koordinierungsbedarf, stellt der Klimawandel ein wichtiges Thema in der IMK dar. 

Die IMK hat ein Inventar der laufenden Initiativen und Aktivitäten in der Internationalen 
Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), der internationalen Kommission zum Schutz 
der Donau (IKSD) und in den Staaten und Regionen in der IFGE Maas sowie im Rahmen 
des AMICE-Projekts5 aufgestellt, welches die Aufstellung einer ersten Übersicht des Bedarfs 
an Koordination und Informationsaustausch ermöglichte. 

Es wurde festgestellt, dass der Klimawandel und mögliche Anpassungsmaßnahmen in allen 
Staaten / Regionen der IFGE Maas auf der Agenda stehen. Alle nationalen Klimaszenarien 
weisen mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Die Notwendigkeit des 
Informationsaustausches und der Zusammenarbeit über eine An-passung an die 
Auswirkungen des Klimawandels wird von allen in den Vordergrund gerückt und mit ersten 
Diskussionen begonnen. 

Im Dezember 2014 wurde ein Arbeitsprogramm für dieses Thema von der IMK genehmigt, 
welches einen vertieften Informationsaustausch über die nationalen und internationalen 
Aktivitäten zu den möglichen Auswirkungen des Klimawandels in der IFGE Maas und 
eventuelle zukünftige Anpassungsmaßnahmen umfasst. 

                                                           
5
 http://www.cipm-icbm.be/page.asp?id=231&langue=DE 

http://www.cipm-icbm.be/page.asp?id=231&langue=DE
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3. Schutzgebiete 

Die Register der Schutzgebiete gemäß Artikel 6 der WRRL6 wurden von den Staaten und 
Regionen für die sie jeweils betreffenden Hoheitsgebiete erstellt.  

Es gibt nur wenige Schutzgebiete, für die internationale Absprachen (bi- oder trilateral) 
erforderlich sind. Ein konkretes Beispiel ist die Grenzmaas ï oder besser gesagt: die 
gemeinsame Maas ï die von Maastricht nach Maasbracht auf einer Länge von ungefähr 50 
km die Grenze zwischen Flandern und den Niederlanden bildet. In den natür-lichen 
flämischen Überflutungsgebieten der Maas sind Teilbereiche als Natura-2000-Gebiete unter 
dem Namen ó¦berflutungsgebiet entlang der Limburgischen Maas und Vijverbroekó 
ausgewiesen. In den Niederlanden ist die Grenzmaas als Natura-2000-Gebiet 
ausge¬wiesen. Die Abstimmung und Koordination für beide Gebiete findet in der flämisch-
niederländischen bilateralen Maaskommission statt. 

Sowohl die Niederlande als auch Flandern führen an der Grenzmaas Arbeiten zur 
Verbesserung der Sicherheit gegen Hochwasser als auch zur Förderung der 
Gewässerentwicklung in diesem Gebiet durch. Diese niederländischen und flämischen Pläne 
werden sowohl inhaltlich als auch planerisch aufeinander abgestimmt. So entsteht ein 
grenzüberschreitendes Gebiet mit hohem ökologischem Wert, das die Bevölkerung und 
Infrastruktur nachhaltig gegen Überschwemmung schützt. Die Durchführung der Projekte ist 
auf flämischer Seite zwischen 2014 und 2019 und auf niederländischer Seite bis zum Jahr 
2023 geplant. 

                                                           
6
 Cf. Artikel 6, Absatz 1 der Richtlinie 2000/60/EU 
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4. Zustand der Wasserkörper 

4.1. Einleitung 

Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist, dass alle Gewässer (Oberflächen-gewässer und 
Grundwasser) der Mitgliedsstaaten bis 2015 den guten Zustand erreichen.  

Für die Oberflächengewässer wird der Zustand auf der Grundlage von Kriterien, bezogen auf 
den ökologischen Zustand und den chemischen Zustand bestimmt; für das Grundwasser auf 
der Grundlage von Kriterien bezogen auf den chemischen Zustand und den quantitativen 
Zustand. 

Die Staaten und Regionen haben die Oberflächenwasserkörper (817) und 
Grundwasserkörper (81) ermittelt und Überwachungsprogramme eingeführt, die die 
Bewertung des Zustands jedes Wasserkörpers ermöglichen sollen.  

Als Beitrag zur Bestimmung des Zustands der Oberflächengewässer und der 
Grundwasserkörper wurden von Experten Modelle der Gewässersysteme entwickelt und 
Überwachungsprogramme eingeführt, die zahlreiche Stationen oder Messstellen zur 
Erfassung der chemischen, physikalisch- chemischen und/oder der biologischen Parameter 
umfassen. 

4.2. Oberflächengewässer 

Das operative Ziel der WRRL ist das Erreichen des āguten Zustandsó aller Wasserkºrper bis 
zum Jahr 2015. Der gute Zustand eines Wasserkörpers erfordert das Erreichen sowohl des 
guten chemischen Zustands (Stoffe des Anhangs X WRRL) als auch des guten ökologischen 
Zustands oder Potenzials des Wasserkörpers. In begründeten Fällen ist die 
Inanspruchnahme von Fristverlängerungen / Ausnahmen für die Zielerreichung von 
Wasserkörpern (Fristverlängerung und/oder Festlegung eines weniger strengen Umweltziels) 
möglich. 

Der chemische Zustand eines Wasserkörpers wird auf Grundlage der Einhaltung der 
Umweltqualitätsnormen (UQN) anhand einer für alle Mitgliedsstaaten geltenden 
gemeinsamen Liste der prioritären Stoffe bestimmt (Anhang X der WRRL). 

Sobald ein Stoff oder eine Stoffgruppe die UQN nicht einhält, ist der gute chemische Zustand 
nicht erreicht (one out, all out). 

Die Staaten und Regionen in der IFGE Maas legen entweder die UQN der Richtlinie 
2008/105/EG oder bereits die der neuen UQN-Richtlinie 2013/39/EU (ohne die neuen Stoffe) 
zur Bewertung des chemischen Zustands zugrunde. Die Richtlinie 2013/39/EU ermöglicht es 
den chemischen Zustand auch ohne Berücksichtigung der ubiquitären persistenten, 
bioakkumulierbaren und toxischen Stoffe, kartographisch darzustellen. Diese Möglichkeit 
wird von der IMK genutzt (vgl. Kapitel 4.2.1). 

Der ökologische Zustand eines Wasserkörpers (sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend oder 
schlecht) oder sein ökologisches Potenzial (gut, mäßig, unbefriedigend oder schlecht) 
umfasst wiederum drei Qualitätskomponenten: biologische, physikalisch-chemische und 
hydromorphologische. 

Zur Bestimmung des ökologischen Zustands oder Potenzials eines Wasserkörpers werden 
die biologischen Qualitätskomponenten, die das gute Funktionieren der aquatischen Flora 
und Fauna in ihrer Gesamtheit reflektieren, mit den physikalisch-chemischen und den 
hydromorphologischen Qualitätskomponenten zusammen betrachtet, da die beiden Letzten 
als die Träger und Garanten des guten Funktionierens der aquatischen Flora und Fauna 
betrachtet werden.  
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Es muss angemerkt werden, dass die hydromorphologischen Qualitätskomponenten in der 
abschließenden Bewertung des öko-logischen Zustands nur zur Bestimmung des sehr guten 
ökologischen Zustands eines natürlichen Wasserkörpers Berücksichtigung finden.  

4.2.1. Gegenwärtiger Zustand der Oberflächengewässer 

Die Karten der Anlagen 5, 6 und 7 stellen den Zustand der Oberflächenwasserkörper in der 
IFGE Maas (Einzugsgebiet> 100 km²) dar, differenziert nach dem ökologischen 
Zustand/Potenzial, dem chemischen Zustand und schließlich dem chemischen Zustand ohne 
die ubiquitären Stoffe.  

Diese Karten werden auf Grundlage der aktuellsten, am Erstellungsdatum des 
Bewirtschaftungsplans verfügbaren Daten angefertigt, das heißt: 

 Daten 2011-2013 für den französischen Teil; 
 Daten 2008-2013 für den wallonischen Teil; 
 Daten 2009-2014 für den deutschen Teil; 
 Daten 2010-2013 für den flämischen Teil; 
 Daten 2006-2014 für den niederländischen Teil; 
 Daten 2007-2014 für Luxemburg. 

Aufgrund von in den IMK-Vertragsparteien vorliegenden Monitoring Daten zur Belastung mit 
ubiquitären persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen Stoffen (ubiquitäre Stoffe) liegt 
eine flächendeckende Überschreitung einzelner UQN vor. Für die IFGE der Maas müsste 
der chemische Zustand danach fast flªchendeckend als Ănicht gutñ eingestuft werden. 

Um die erheblichen Bemühungen der IMK-Vertragsparteien in Bezug auf die anderen 
prioritären Stoffe sichtbar zu machen, wurde gemäß der Richtlinie 2013/39/EU beschlossen, 
zusätzlich eine kartographische Darstellung des chemischen Zustands der Wasserkörper, 
ohne Berücksichtigung der ubiquitären Stoffe vorzulegen (Anlage 7). 

Zum Berichtszeitpunkt erreichen in der IFGE Maas bezogen auf die Anzahl der 
Wasserkörper zumindest 27 % den guten ökologischen Zustand und 12 % den guten 
chemischen Zustand. Ohne Berücksichtigung der ubiquitären Stoffe erreichen immerhin 71 
% der Oberflächenwasserkörper den guten chemischen Zustand (Anlage 13). 

4.2.2. Oberflächenwasserkörper an den Grenzen 

Für die Oberflächenwasserkörper an den Grenzen wurden bilaterale Koordinierungen mit 
Blick auf eine Bewertungskohärenz oder zumindest zur Prüfung und Erklärung eventueller 
Unterschiede durchgeführt. 

Die Tabellen der Anlage 8 und 9 stellen den(das) ökologische(n) Zustand/Potenzial der 
Oberflächenwasserkörper an den Grenzen (Einzugsgebiet > 10 km²) sowie ihres chemischen 
Zustands ohne Berücksichtigung der ubiquitären Stoffe dar. 

Sofern es Unterschiede in der Bewertung der Wasserkörper an den Grenzen gibt, können 
diese entweder auf unterschiedliche Belastungssituationen auf beiden Seiten der Grenze 
oder auf unter-schiedliche Bewertungsmethoden zurückzuführen sein, die beiderseits der 
Grenze voneinander abweichen können. Die Staaten und Regionen haben sich darüber 
ausgetauscht und der IMK diesbezüglich Bericht erstattet (vgl. Kap. 5.4). 

4.3. Grundwasser 

Der Zustand der Grundwasserkörper wird auf der Grundlage von Kriterien bewertet, die sich 
auf den chemischen Zustand und den mengenmäßigen Zustand beziehen. 
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Die Kriterien für die Bewertung des Zustands der Grundwasserkörper sind in der WRRL, der 
Grundwasserrichtlinie7 sowie in den entsprechenden nationalen und regionalen 
Bestimmungen festgelegt.  

Der quantitative Zustand der Grundwasserkörper wird von allen Staaten und Regionen 
anhand der Grundwasserspiegel und ihrer Entwicklung beurteilt. 

Die Beurteilung des chemischen Zustandes des Grundwassers erfolgt anhand der durch die 
einzelnen Staaten und Regionen erstellten Qualitätsnormen und Schwellenwerte. 

4.3.1. Gegenwärtiger Zustand der Grundwasserkörper 

Um eine Grundlage für die Maßnahmenplanung zu haben (siehe Kap. 7.2.3), haben die 
Staaten und Regionen die Bewertung des Zustands der Grundwasserkörper aktualisiert. 

Die Anlagen 10, 11 und 14 zeigen den Zustand der Grundwasserkörper. 

Der aktuelle Zustand der Grundwasserkörper, auf Grundlage der aktualisierter Daten, ist in 
der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Grundwasserkörper, aktueller Zustand 

 FR WL DE LU* VL NL 
IFGE Maas 

gesamt 

In guten Zustand 8 14 10 - 4 2 38 

Nicht in gutem Zustand 5 7 22 - 6 3 43 

a. Qualitativer Probleme  5 7 21 - 6 3 42 

b. Quantitativer Probleme 0 0 13 - 0 2 14 

c. 
Qualitativer und Quantitativer 
Probleme 

0 0 12 - 0 2 13 

*  Der luxemburgische Grundwasserkörper ist der IFGE Rhein zugehörig und wird dort bewirtschaftet. 

Tabelle 2: Grundwasserkörper, aktueller Zustand 

Fast die Hälfte der Grundwasserkörper in der IFGE Maas befindet sich in einem guten 
Zustand und entspricht aktuell den Zielen der WRRL. Die Ursachen für das nicht erreichen 
des guten Zustands der übrigen Grundwasserkörper liegen insbesondere im Bereich der 
chemischen Qualität. 

Im gesamten Maaseinzugsgebiet ist das Hauptproblem die Belastung des Grundwassers mit 
Nitraten und Pestiziden, die zum Teil über versiegelte Flächen im städtischen Raum, vor 
allen aber über landwirtschaftliche Tätigkeiten eingetragen werden. 

Andere offensichtliche Probleme mit der chemischen Qualität sind meist lokal begrenzt und 
daher für eine Betrachtung auf Ebene der IFGE Maas ohne Belang. 

Aufgrund von Sümpfungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Braunkohlentagebau sind 
im deutschen Teil der IFGE Maas einige Grundwasserkörper langfristig in einem schlechten 
mengenmäßigen oder schlechten chemischen Zustand. Hierfür wurde die Festlegung 
weniger strenger Umweltziele als Ausnahme von der Zielerreichung und vom 
Verschlechterungsverbot in Anspruch genommen. 

Bei den niederländischen Grundwasserkörpern liegt vorrangig eine regionale Problematik 
vor. Bezüglich eines nuancierten Überblicks wird auf den niederländischen Teil des 
Bewirtschaftungsplans für die IFGE Maas verwiesen. 

                                                           
7
 Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des 

Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung. 
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4.3.2. Zu grenzüberschreitenden Grundwasserleitern gehörende Grundwasserkörper 

Bei den Grundwasserkörpern, die zu grenzüberschreitenden Grundwasserleitern gehören, 
finden bi- und trilaterale Koordinierungen von den betroffenen Staaten und Regionen statt. 
Besonderes Augenmerk wird auf die Bewertung der grenzüberschreitenden 
Grundwasserkörper gelegt, deren Zustand auf beiden Seiten der Grenze unterschiedlich 
eingestuft worden ist.  

Die Staaten und Regionen der IMK haben Informationen über die Überwachungsprogramme 
und die Bewertungsmethoden ausgetauscht. 

Die Probleme sind vielfach vergleichbar. Dies betrifft vor allem den schlechten chemischen 
Zustand, der seine Ursache insbesondere in der Belastung der Wasserkörper mit 
Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln hat. 

Unterschiede in der Bewertung an jeder Seite erklären sich durch ein unterschiedliches 
Ausmaß an Belastungen und durch Unterschiede in den Eigenschaften und dem Ausmaß 
der Grundwasserkörper. 

Der Zustand der grenzüberschreitenden Grundwasserkörper ist in Anlage 12 dargestellt. 

4.4. Multilateralen Überwachungsprogramme 

4.4.1. Homogenes Messnetz der Oberflächengewässer im IFGE Maas 

Aus den nationalen/regionalen Überwachungsnetzen wurden 38 Stationen/Standorte für das 
Homogene Messnetz (HMN) der IMK ausgewählt. Die Wahl der Stationen basiert auf ihrer 
Repräsentativität und Relevanz auf Ebene der IFGE Maas. Für die chemische und die 
physikalisch-chemische Qualität der Oberflächengewässer stützt sich das HMN auf ein 
Netzwerk mit 16 Überwachungspunkten am Hauptstrom der Maas und 22 an den 
Nebenflüssen, für die biologische Qualität auf 15 Überwachungspunkte am Hauptstrom und 
21 an den Nebenflüssen. Die IMK veröffentlicht alle drei Jahre einen Bericht mit den 
wichtigsten Ergebnissen der gemessenen Parameter pro Messstation oder Messstandort. 
Diese werden aufgrund wichtiger Fragen in Bezug auf die Wasserbewirtschaftung auf Ebene 
der Flussgebietseinheit ausgewählt. Diese für die Gewässerbewirtschaftung zentralen 
Fragen liegen den von den Anliegerparteien vereinbarten Maßnahmenprogrammen zur 
Verbesserung der Wasserqualität zugrunde. Die veröffentlichten Ergebnisse betreffen eine 
begrenzte Anzahl Parameter, die die langfristige Entwicklung der Wasserqualität, 
insbesondere am Hauptstrom der Maas aufzeigen. 

4.4.2. Relevante Stoffe auf Ebene der IFGE Maas 

Die Staaten und Regionen der IMK haben in 2009 eine Liste relevanter Substanzen erstellt, 
die von grenzüberschreitender Bedeutung sind und für die eine multilaterale Koordination der 
Maßnahmenprogramme für erforderlich gehalten wird. 

Die Kriterien zur Aufnahme eines Stoffes in dieser Liste waren, dass zumindest zwei IMK-
Vertragsparteien eine Überschreitung ihres Grenzwertes angegeben hatten, das 
Vorhandensein einer anthropogenen Quelle und dass die Verringerungsprogramme einer 
bilateralen oder multilateralen Koordination bedürfen.  

Die erneute Überprüfung dieser Liste für die Maas relevanter Substanzen hat gezeigt, dass 
Diuron nicht mehr den Auswahlkriterien entsprach. Jedoch hat sich gezeigt, dass Kobalt den 
Kriterien entsprach und heute eine für das Maaseinzugsgebiet relevante Substanz darstellt. 

Heute setzt die Liste der für die Maas relevanten Substanzen sich folgendermaßen 
zusammen:  
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Nr.im Anhang X der 
WRRL 

Nr CAS Nr EU Name des Stoffes 

(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmium und Cadmiumverbindungen 

(20) 7439-92-1 231-100-4 Blei und Bleiverbindungen 

(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon 

(28) n.a. n.a. PAK 

 50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pyren) 

 205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluoranthen) 

 191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perylen) 

 207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluoranthen) 

 193-39-5 205-893-2 (Indéno(1,2,3-cd)pyren) 

(9) 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos 

Allgemeine Parameter, die die Bewertung des 
ökologischen Zustands unterstützen können (WRRL 
Anhang V) 

Nges 

Pges 

TOC 

Spezifische Parameter, die die Bewertung des 
ökologischen Zustands unterstützen können (WRRL 
Anhang V) 

Cu 

Zn 

PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180) 

Sonstige Stoffe Co 

Tabelle 3: Aktualisierte Liste der Maas-relevanten Stoffe 
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5. Umweltziele 

5.1. Wasserkörperziele 

Hauptziel der WRRL ist die Erreichung des guten Zustands der Oberflächengewässer und 
des Grundwassers bis Ende 2015: 

¶ guter chemischer Zustand für die Oberflächenwasserkörper und die 
Grundwasserkörper 

¶ guter ökologischer Zustand oder gutes ökologisches Potenzial 
(Oberflächenwasserkörper) 

¶ guter mengenmäßiger Zustand (Grundwasserkörper) 

Die WRRL fordert von den Mitgliedstaaten, den Zustand der Gewässer zu bewahren 
(Verschlechterungsverbot) und erlaubt einen Aufschub der Frist für die Erreichung des guten 
Zustands über 2015 hinaus und bis spätestens 2027. Auch ermöglicht sie die Festlegung 
weniger strenger Ziele als des guten Zustands. Auf jeden Fall sind diese Ausnahmen nach 
den weiter unten ausgeführten Kriterien zu begründen. 

5.2. Oberflächengewässer 

5.2.1. Reduktionsziele für Stoffe in der IFGE Maas 

5.2.1.1. Allgemeine Parameter zur Unterstützung der Bewertung des ökologischen 
Zustands: Nährstoffe 

Im Rahmen der internationalen Abstimmung im Bereich der Nährstoffproblematik und im 
Hinblick auf die Auswertung der gemeinsamen Auswirkungen der Umsetzung der 
Maßnahmenprogramme haben die Vertragsparteien der IMK eine Szenarienstudie zu dem 
Thema durchgeführt, um zu analysieren welcher Zustand in den Küsten-, Übergangs- und 
Meeresgewässern 2021 und 2027 erreicht werden kann. Die Studie war auf die 
Konzentrationen an Gesamtstickstoff in den einzelnen Wasserkörpern im Hauptstrom der 
Maas und einigen ausgewählten Nebenflüssen ausgerichtet. Eine Arbeitsnorm für 
Gesamtstickstoff für die niederländische Küste diente dabei als Referenz. Ein ähnlicher 
Ansatz wurde auch für den 2. Bewirtschaftungsplan für die IFGE Rhein gewählt. 

Die Analyse der Szenarien zeigt, dass die laufenden und geplanten Maßnahmenprogramme 
zu einer weiteren Verringerung der Gesamtstickstoffkonzentration führen, die für das Jahr 
2021 von 1-5 % variiert und für 2027 von 2-18 %, und zwar jeweils im Vergleich zum 
Bezugsjahr 2012. Ausgehend von diesen Ergebnissen wird die niederländische Arbeitsnorm 
2027 erreicht sein im letzten Wasserkörper vor der Mündung der Maas ins Meer. In den 
nächsten Jahren sollte überwacht und analysiert werden, ob sich die Situation in den 
Küstengewässern tatsächlich stabilisiert, u. a. in Hinsicht auf die biologische 
Qualitätskomponente Phytoplankton. Gleichzeitig können Entwicklungen durch neue 
Erkenntnisse in Bezug auf Nährstoffe in der Meeresumwelt aufgegriffen werden. 

5.2.1.2. Spezifische Parameter, die die Bewertung des ökologischen Zustands 
unterstützen können : Spezifische Schadstoffe 

Die Kupfer- und Zinkfrachten in der IFGE Maas beruhen auf einer Vielzahl von Quellen und 
bis heute konnten die Emissionswege nicht mit hinreichender Genauigkeit quantifiziert 
werden. Die IMK-Vertragsparteien führen die Untersuchungen zur Identifizierung der Quellen 
und der Ursachen fort. 

5.2.1.3. Gefährliche und prioritäre gefährliche Stoffe 

In Bezug auf einzelne Schadstoffe oder Schadstoffgruppen, die ein erhebliches Risiko für 
oder durch die aquatische Umwelt darstellen, einschließlich der entsprechenden Risiken für 



 

 

21 
 

Gewässer, die für die Trinkwasserentnahme genutzt werden, sieht Artikel 16 der WRRL vor, 
dass die Europäische Kommission spezifische Maßnahmen vorlegt, die auf die schrittweise 
Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären Stoffen abzielen 
sowie auf die Beendigung und schrittweise Einstellung von Einleitungen, Emissionen und 
Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen. 

5.2.2. Oberflächenwasserkörper im IFGE Maas betreffende Umweltziele in 2021 

Auf der Grundlage von Schätzungen werden etwa 50 % der Oberflächenwasserkörper in der 
IFGE Maas den guten Zustand / Potenzial 2021 erreichen (Anlage 13 und 15). 

Für 66 % der Oberflächenwasserkörper wird eine zusätzliche Fristverlängerung ab 2021 in 
Anspruch genommen. Für 3 Wasserkörper werden weniger strenge Ziele festgelegt. 

Die Gründe für die Zielverfehlung 2021 liegen vor allem im schlechten chemischen Zustand 
der Wasserkörper. 

5.2.3. Gründe für die Abweichung von den Umweltzielen Oberflächenwasserkörper 

Für eine große Anzahl der Oberflächenwasserkörper werden Fristverlängerungen gemäß 
Artikel 4 Absatz 4 WRRL zur Erreichung des guten Zustandes in Anspruch genommen.  

Die Gründe für Fristverlängerung sind: 

¶ technische Durchführbarkeit; 

¶ natürliche Gegebenheiten; 

¶ unverhältnismäßige Kosten. 

Am häufigsten werden Fristverlängerungen mit technischer Durchführbarkeit und/oder 
unverhältnismäßigen Kosten begründet.  

Die Anzahl der Wasserkörper und die Gründe für die Abweichung von den Umweltzielen in 
2021 sind in Anlage 15 angegeben. 

5.3. Grundwasser 

5.3.1. Reduktionsziele für bestimmte Stoffe 

Eine Verbesserung des chemischen Zustandes der Grundwasserkörper ist erforderlich. Dies 
betrifft vor allem die Verringerung der Verunreinigung durch Nitrate und Pestizide. Um die 
quantitativen Ziele zu erreichen bedarf es keiner spezifischen Aktivitäten im Rahmen der IMK 
und wird national oder bilateral angegangen. 

5.3.2. Ziele für den Zustand der Wasserkörper in der IFGE Maas in 2021 

Bislang werden auf Grundlage vorläufiger Schätzungen, etwa 50 % der Grundwasserkörper 
in der IFGE Maas die Ziele der WRRL in 2021 erreichen (Anlage 14).  

Für die übrigen 50 % werden zusätzliche Fristverlängerungen in Anspruch genommen. Die 
Ursache liegt hier vor allem im unzureichenden chemischen Zustand. Für 13 Wasserkörper 
werden weniger strenge Ziele festgelegt. 

5.3.3. Gründe für eine Abweichung von den Umweltzielen für die 
Grundwasserkörper 

Die Gründe für Fristverlängerung sind: 

¶ technische Durchführbarkeit; 

¶ natürliche Gegebenheiten; 

¶ unverhältnismäßige Kosten. 

Am häufigsten werden Fristverlängerungen mit natürlichen Gegebenheiten und/oder 
unverhältnismäßigen Kosten begründet. 
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Die Gründe für die Abweichungen von den Umweltzielen für die Grundwasserkörper in 2021 
sind in Anlage 15 angegeben. 

5.4. Koordination hinsichtlich des Zustands und der Zielerreichung der 
Oberflächengewässer und der Grundwasserkörper an den 
Grenzen 

Für die Wasserkörper an den Grenzen wurden bi- und trilaterale Koordinationen der Staaten 
und Regionen mit Blick auf eine Kohärenz über die Bestimmung des Zustands der 
Wasserkörper durchgeführt. 

Die Staaten und Regionen der IMK haben darüber hinaus Informationen über die Ziele für 
2021 und über die spezifischen Probleme bei der Erreichung der Ziele ausgetauscht. 

Sie haben die Ziele für 2021 abgestimmt und evtl. Unterschiede geprüft und erörtert. 

Die Parteien werden auch weiterhin Informationen über die Maßnahmenprogramme und die 
Ergebnisse der Überwachungsprogramme austauschen. 
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6. Wirtschaftliche Analyse 

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 WRRL haben die Länder und Regionen der IMK die wirtschaftliche 
Analyse der Wasserdienstleistungen geprüft und angepasst: 

¶ zur Berücksichtigung des Prinzips der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen 
(Artikel 9 WRRL) gemäß des Verursacherprinzips; 

¶ zur Urteilsbildung über die kosteneffizienteste Maßnahmenkombination in Bezug auf 
die Wassernutzung, die in das Maßnahmenprogramm aufgenommen werden muss 
(Artikel 11 WRRL). 

Die Länder und Regionen der IMK haben Informationen über die aktualisierte wirtschaftliche 
Analyse der Wassernutzung ausgetauscht. 

Der Informationsaustausch durch die IMK-Vertragsparteien hat gezeigt, dass die Gewässer 
in den flussabwärts gelegenen Teilen der IFGE Maas einer sehr intensiven wirtschaftlichen 
Nutzung ausgesetzt sind und dieser Teil des Einzugsgebiets eine höhere 
Bevölkerungsdichte aufweist. In den nationalen Prognosen der zukünftigen Entwicklungen ist 
erkennbar, dass diese hohe Beanspruchung der Wasserressourcen sich auch zukünftig nicht 
wesentlich verändern wird. 
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7. Maßnahmenprogramme 

Um die Ziele gemäß Artikel 4 WRRL zu verwirklichen; verpflichtet Artikel 11 WRRL die 
Mitgliedstaaten, Maßnahmenprogramme zu erstellen. 

7.1. Einführung 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Überwachungsprogramme und der gesamten 
verfügbaren Expertisen haben die IMK-Vertragsparteien die Wasserkörper ermittelt, die das 
Risiko aufweisen, 2021 die Umweltziele der WRRL nicht zu erreichen.  

Zur Erreichung der Ziele wurden von den IMK-Vertragsparteien entsprechende 
Maßnahmenprogramme aufgestellt. 

Die MaÇnahmenprogramme umfassen āGrundlegende MaÇnahmenó (d.h. vor allem die 
Umsetzung der geltenden gemeinschaftlichen Richtlinien) und gegebenenfalls āErgªnzende 
MaÇnahmenó, falls mit der Umsetzung der grundlegenden MaÇnahmen die WRRL-Ziele nicht 
erreicht werden. 

Als Reaktion auf die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der IFGE Maas haben die 
IMK-Vertragsparteien bei der Ausarbeitung der Bewirtschaftungspläne die nationalen bzw. 
regionalen Maßnahmenprogramme bestmöglich abgestimmt. 

7.2. Maßnahmenprogramme der Staaten und Regionen in der IFGE 
Maas vor dem Hintergrund der wichtigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen 

Eine Übersicht über die für die IFGE Maas bedeutenden nationalen / regionalen Maßnahmen 
enthält Anlage 16. 

7.2.1. Hydromorphologische Veränderungen 

Koordinierungsbedürftige Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
ökologischen Durchgängigkeit  

Unter der ökologischen Durchgängigkeit eines Fließgewässers versteht man die freie 
Durchwanderbarkeit für Organismen und deren Zugang zu den für Fortpflanzung, 
Wachstum, Nahrungsaufnahme oder Schutz wichtigen Zonen, einen ungehinderten 
natürlichen Sedimenttransport und ein gutes Funktionieren der biologischen Rückzugsräume 
(Anbindungen, insbesondere der Seitengewässer und günstige hydrologische Bedingungen). 

Dieses gemeinsame Ziel hat die IMK-Vertragsparteien zu größeren Bemühungen und mehr 
Maßnahmen zu Gunsten der Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der 
Fließgewässer geführt. 

Die Länder und Regionen in der IFGE Maas arbeiten aktiv an:  

¶ der Umsetzung der hydromorphologischen Verbesserungen (z.B. Rückbau oder 
Beseitigung von Wehren, Bau von Fischpassagen an bestehenden Querbauwerken, 
Einbau von (Schutz-) Rechen am Einlauf von Wasserkraftwerken zum Schutz 
abwandernder Fische); 

¶ der Wiederherstellung und Schutz von Feuchtgebieten sowie 

¶ der Wiederherstellung und Anbindung von Altarmen. 

(siehe. Anlage 17).  
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Der 2010 von der IMK verabschiedete Masterplan Wanderfische der Maas8 ist die Grundlage 
für die Ausführung und Umsetzung besonders wichtiger und umfangreiche Maßnahmen. 
Nennenswert ist insbesondere die teilweise Öffnung der Haringvliet-Schleusen bis 2018 in 
den Niederlanden, als Eingangstor in die Flusseinzugsgebiete von Maas- und Rhein. 
Zahlreiche weitere Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung. . 

Der Masterplanó umfasst auch eine Inventarisierung der āLangdistanz-Wanderfischeó, wie Aal, 
Lachs und Neunauge, ihrer potenziellen Lebensräume und der Wanderhindernisse entlang 
der Wasserläufe. Die wichtigsten gemeinsamen Ziele des Masterplans bilden die 
Wiederherstellung der Wandermöglichkeiten der Langdistanz-Wanderfische in beide 
Fließrichtungen, eine Zunahme der Anzahl an Laichplätzen und die Wiederherstellung 
natürlich lebensfähiger Populationen diadromer Langdistanz-Wanderfische (Anlagen 18 und 
19). 

Zwischen den Niederlanden, Deutschland und Wallonien wurde mit der Fischzucht von 
Érezée (WL) ein Kooperationsprogramm vereinbart. Dadurch soll die Zucht und der Besatz 
von Junglachsen für die kommenden Jahre gewährleistet werden. 

Für bestimmte Arten, beispielsweise Lachs und Meerforelle setzt der Aufbau einer sich 
selbst erhaltende Population fortwährende Besatzmaßnahmen als Ausgleich für die Verluste 
voraus. 

Die IMK ermittelt jªhrlich den Stand der Fortschritte bei der Umsetzung des āMasterplans 
Wanderfische der Maasó und wertet die Internationale MaÇnahmenkoordination aus. 

Neben den Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit werden an vielen Stellen 
im Maaseinzugsgebiet auch Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung 
(Renaturierungsmaßnahmen) durchgeführt. Sie dienen zur Verbesserung der 
Gewässerlebensräume für Pflanzen und Tiere. 

7.2.2. Oberflächengewässer 

7.2.2.1. Nährstoffeinträge aus Punktquellen und diffusen Quellen 

Zu koordinierende Maßnahmen zur Reduzierung der Verunreinigungen 
aus Haushalten, Industrie und Landwirtschaft  

Ziel dieser Maßnahmen ist die Reduzierung der klassischen Verunreinigungen (d.h. Eintrag 
der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor sowie organischer Stoffe), die Phänomene der 
Eutrophierung (Überdüngung) der Gewässer und eines erhöhten Sauerstoffverbrauchs nach 
sich ziehen können. 

Punktquellen 

Die Punktquellen der klassischen Verunreinigungen betreffen im Wesentlichen den Eintrag 
von Haushalts- und Industrieabwässern in die Oberflächengewässer. 

Vor allen in den Staaten und Regionen, die die Kommunalabwasserrichtlinie noch nicht 
vollständig umgesetzt hatten, wurden beim Bau und der Nachrüstung öffentlicher 
Abwasserbehandlungsanlagen in den letzten Jahren große Fortschritte erreicht. Dies betrifft 
vor allem den Bau von Abwasserbehandlungsanlagen in Gemeinden mit über 2000 
Einwohnern. Es ist absehbar, dass bis 2015 in diesen Gemeinden 
Abwasserbehandlungsanlagen in Betrieb sind. Der Bau und die Nachrüstung der restlichen 
Anlagen in den kleineren Gemeinden werden mit dem Ziel fortgesetzt, bis 2021 einen Anteil 
von annähernd 100 % zu erreichen. 

Neben dem Abschluss dieser Sanierungsprogramme liegen die Schwerpunkte der IMK-
Vertragsparteien auf der Optimierung der Abwasserbeseitigung und der Nachrüstung 

                                                           
8
 Bericht āWanderfische in der Maasó (IMK 2011) 
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veralteter Systeme. Einzelne IMK-Vertragsparteien sehen auch eine Trennung von Schmutz- 
und Regenwasser und deren Behandlung vor. 

Außerdem sind die IMK-Vertragsparteien um eine Behebung der durch klassische 
Industrieverunreinigungen (z. B. durch PAK) verursachten punktuellen Belastungen bemüht, 
die zwar überwiegend lokale Auswirkungen haben, jedoch in bestimmten 
Gewässerabschnitten eine signifikante Verunreinigungsquelle darstellen können. 

Diffuse Quellen 

Die Landwirtschaft ist die Hauptquelle diffuser Verunreinigung mit Nährstoffen (Stickstoff und 
Phosphor). Die Maßnahmen zielen auf den Schutz der Oberflächengewässer im Bereich 
landwirtschaftlich genutzter Flächen und die Verringerung der Bodenerosion sowie den 
Schutz des Grundwassers ab, das durch Nitratauswaschungen aus den Böden belastet wird. 

Die Maßnahmen betreffen den Konzeptions- und Regelungsbereich der Landwirtschaft. Sie 
umfassen die Beratung des Agrarsektors und die Untersuchung und Anwendung von 
alternativen Methoden nachhaltiger und gewässerverträglicher Düngepraktiken (Vorschriften 
für die Lagerung und die Behandlung von Betriebsabwässern, Ausweisung von 
nährstoffempfindlichen Gebieten, Einschränkungen für die räumliche als auch 
mengenmäßige Düngemittelnutzung, Einrichtung von Uferrandstreifen entlang von 
Wasserläufen zur Abpufferung von Einträgen, Winterbedeckung der Ackerböden, Messung 
der Stickstoffüberschüsse im Herbst, Uferabzäunung zur Verringerung des Viehzugangs, 
usw.). 

7.2.2.2. Schadstoffeinträge aus Punktquellen und diffusen Quellen 

Zu koordinierende Maßnahmen zur Reduzierung der von der IMK 
festgelegten Maas-relevanten Schadstoffe und von prioritären Stoffen aus 
Haushalten, Industrie und Landwirtschaft  

Ziel dieser Maßnahmen ist die Reduzierung der Emissionen in die Oberflächengewässer: 

¶ von spezifischen, für die Maas als relevant erachteten Schadstoffen, die die von den 
einzelnen Vertragsparteien festgelegten Normen überschreiten, und  

¶ von prioritären Stoffen.  

Punktquellen 

Emissionen dieser Stoffe in die Oberflächengewässer betreffen im Wesentlichen den 
Industriesektor (Prozesswassereintrag, Kühlwasser, verunreinigtes Regenwasser). 

Der Eintrag von Industrieabwässern wird durch spezifische Genehmigungsverfahren 
geregelt. Die IMK-Vertragsparteien haben mit der Überarbeitung und Aktualisierung der 
Genehmigungen begonnen, mit dem Ziel die Abwassereinleitungen mit den geltenden 
Anforderungen der WRRL und ihrer Tochterrichtlinie ĂUmwelt-qualitätsnormen im Bereich 
der Wasserpolitikñ (Richtlinie 2013/39/EG) in ¦bereinstimmung zu bringen. Dies bedeutet, 
Untersuchungen über die Emissionsquellen dieser Stoffe durchzuführen, eine Auswahl 
relevanter Wirtschaftszweige zu treffen und die Genehmigungs-bedingungen für die Einträge 
gegebenenfalls zu überarbeiten. 

Eine neue Herausforderung stellen Mikroschadstoffe dar, die in konventionellen Kläranlagen 
nicht zurückgehalten werden. Human- und Veterinärarzneimittel und ihre Metaboliten, 
Röntgenkontrastmittel, Östrogene, Duftstoffe, Biozid, Korrosionsschutzmittel und 
Komplexbildner werden heute in allen Gewässern vorgefunden und bestimmte verdienen 
besondere Aufmerksamkeit. In diesen Fällen müssen die Auswirkungen dieser Substanzen 
auf die Gewässer und auf verschiedene Wassernutzungen untersucht werden. Im Falle 
eines erwiesenen Risikos sollte versucht werden ï soweit dies technisch und wirtschaftlich 
möglich ist ï diese Stoffeinträge an der Quelle zu bekämpfen oder zu verhindern, dass diese 
in die Gewässer gelangen. 
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Diffuse Quellen 

Die Quellen diffuser Verunreinigungen mit Schwermetallen und Mikroschadstoffen sind sehr 
unterschiedlich: verschiedenartige Stoffe industriellen oder gewerblichen Ursprungs 
historische Verunreinigung, Schwermetalle im Boden (anthropogenen oder natürlichen 
Ursprungs), aus Verbrennungsprozessen stammende atmosphärische Niederschläge, aus 
der Anwendung von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln durch Kommunen, Privatleute, 
usw. 

Die Maßnahmen betreffen die Umsetzung gesetzlicher Regelungen innerhalb jedes 
Staates/jeder Region auf Grundlage der Umsetzung der Richtlinie über einen Aktionsrahmen 
der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (Richtlinie 2009/128/EG). 
Es handelt sich um Maßnahmen wie die Untersuchung und Anwendung nachhaltiger 
Landwirtschaftsmethoden, die Ausweisung von Sondergebieten mit 
Anwendungsbeschränkungen von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln, die Einrichtung von 
nutzungsfreien Pufferzonen entlang von Oberflächen-gewässern und Kampagnen zur 
Vermeidung der Nutzung von Herbiziden in öffentlichen Anlagen, die Ausbildung von 
Menschen, die befugt sind, diese Produkte mit einer dazu erforderlichen Genehmigung zu 
verwenden, usw. 

Die IMK dient als Austausch- und Überwachungsplattform für die gesamten von den IMK-
Vertragsparteien schon überwachten Stoffe sowie für neue Erkenntnisse in Zusammenhang 
mit neu auftretenden Stoffen und deren Auswirkungen auf das Ökosystem und auf 
Wassernutzungen, beispielsweise die Trinkwasserversorgung. 

Die IMK-Vertragsparteien haben ausgehend von den Kenntnissen der 
Trinkwasserversorgungsunternehmen eine Liste mit 14 Stoffen vereinbart, zu denen auf 
freiwilliger Basis Informationen bezüglich des Nachweises dieser Stoffe im Maaswasser 
gesammelt wurden und künftig gesammelt werden. Diese Informationen werden 2018/2019 
untersucht, und zwar in der Mitte des 2. Zyklus der Umsetzung der WRRL und anschließend 
jeweils eines Zeitraums von drei Jahren, um eine Übersicht der verfügbaren Ergebnisse zu 
erstellen und diese nach den neuen Kenntnissen bzw. Entwicklungen der Vorschriften zu 
analysieren. 

In Anlage 20 ist die Liste der 14 Stoffe beigefügt, die für die Herstellung von Trinkwasser aus 
Maaswasser von Bedeutung sind. Die dreijährliche Auswertung der verfügbaren Daten 
ermöglicht es den IMK-Vertragsparteien, ggf. für eine Überwachung dieser Stoffe zu sorgen 
oder andere Maßnahmen zu ergreifen, wenn Entwicklungen festgestellt werden. 

7.2.2.3. Unfallbedingte Verunreinigungen 

Eines der Hauptziele des Maasübereinkommens besteht darin, dass Maßnahmen zur 
Vermeidung und Bekämpfung von unfallbedingten Gewässerverunreinigungen abgestimmt 
werden und dass der dazu erforderliche Informationsaustausch stattfindet. 

Zur Vermeidung oder Einschränkung der Folgen unfallbedingter Verunreinigungen, wurde 
ein Warn- und Alarmsystem Maas eingeführt (WASM). Die Bedeutung eines gut 
funktionierenden Warn- und Alarmsystems für die Maas ist außerdem durch die 
stromabwärts gelegenen Entnahmestellen von Maaswasser zur Trinkwasseraufbereitung 
bedingt. 

Das Warn- und Alarmsystem Maas beruht auf 7 Hauptwarnposten, die die erforderlichen 
Informationen über eingetretene oder mögliche Gewässerverunreinigungen weiterleiten, die 
die Wasserqualität oder die Gewässernutzungen beeinträchtigen können. Die 
Hauptwarnposten sind ständig erreichbar und nutzen zur wechselseitigen Kommunikation 
ein webbasiertes EDV-Programm. Dadurch werden die zuständigen Behörden vor Ort 
schnell informiert und miteinander in Kontakt gebracht. Zunächst betraf das Warn- und 
Alarmsystem nur eine sog. Alarmmeldung, die nur bei ernsthaften Verunreinigungen 
abgegeben wurde, die auch Folgen für die stromabwärts liegenden Parteien erwarten ließen. 
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Vor einigen Jahren wurde das System um einen reinen Informationsmodus erweitert, sodass 
die Parteien sich wechselseitig auch über festgestellte kleinere Beeinträchtigungen der 
Wasserqualität informieren und befragen können.  

Die Funktionsfähigkeit des Kommunikationssystems zwischen den Hauptwarnposten wird 
monatlich getestet. Außerdem findet ein Mal pro Jahr eine Alarmübung statt, wobei die 
breitere Betriebsbereitschaft des WASM und auch die Kommunikation mit den nationalen 
und regionalen Verwaltungsstellen geprüft werden. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen mit dem WASM werden jährlich in der IMK-Plenarsitzung 
berichtet und dort diskutiert.  

7.2.3. Grundwasser 

Die Maßnahmenprogramme in Bezug auf das Grundwasser bedürfen keiner multilateralen 
Koordinierung im Rahmen der IMK. Bei den Grundwasserkörpern, die zu 
grenzüberschreitenden Grundwasserleitern gehören, finden bi- oder trilaterale Beratungen 
zwischen den betroffenen Staaten und / Regionen statt.  

Maßnahmen zur Verbesserung des chemischen Zustandes (Nitrat und Pestizide)  

Die Verunreinigungen des Grundwassers durch Nitrat und Pflanzenschutzmittel stammen 
überwiegend aus diffusen Quellen und haben ihre Ursachen vor allem in der Landwirtschaft.  

Die Maßnahmenprogramme zielen auf den Schutz der Grundwasserkörper durch die 
Einrichtung von Trinkwasserschutzgebieten, eine Verringerung der Nährstoffüberschüsse 
durch Bewirtschaftungsprogramme für Stickstoff landwirtschaftlichen Ursprungs und die 
Beschränkung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln ab. Die Maßnahmen betreffen 
grundlegende sowie konzeptionelle und ergänzende Maßnahmen und werden durch 
entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer vor einem erhöhten 
Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft ergänzt (siehe Kapitel 7.2.2.1 Diffuse Quellen). 

Die Staaten und Regionen in der IFGE Maas führen auch eine verstärkte landwirtschaftliche 
Beratung durch, um die Einträge von Stickstoff und Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. 

Maßnahmen zur Verbesserung des quantitativen Zustandes 

Die Maßnahmen zielen auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Förderung einer 
nachhaltigen Wassernutzung ab. Es werden Programme zur Regeneration von 
Grundwasserkörpern mit einem potenziell schlechten quantitativen Zustand erstellt. 

7.2.4. Wassermenge 

Hochwasser / Überschwemmung 

Zur Koordinierung der Umsetzung der europäischen Richtlinie (2007/60/EG) über die 
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL) in der IFGE Maas mit 
den Verpflichtungen nach der WRRL stimmen sich die Vertragsparteien innerhalb der IMK 
ab. 

Die Staaten und Regionen der IFGE Maas nutzen das Potenzial für Synergien bei der 
Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL (vgl. Kap. 1.2.3).  

Dürre und nachhaltige Bewirtschaftung der Wasservorräte 

Wichtige Anforderungen bezüglich der Wassermenge in der IFGE Maas gibt es hinsichtlich 
der Kühlung der Kraftwerke, der Entnahme von Wasser zur Aufbereitung von Trinkwasser in 
Belgien und den Niederlanden sowie im Bereich der Schifffahrt auf der Maas. 

Ziel der Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
und Bekämpfung der Folgen von Dürre ist die Koordinierung der Bewirtschaftung der 
Gewässer in der IFGE Maas in Zeiten von āauÇergewºhnlichen Niedrigwasserereignissenó, 
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die Verringerung der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern bei Wassermangel und 
eine Reduzierung und Optimierung der Wassernutzung z.B. durch Informationsaustausch.  

Das INTERREG IV B-Project AMICE (2009 ï 2013) hat die Aufmerksamkeit auf die 
Bedeutung und mögliche Auswirkungen extremer zukünftiger Niedrigwasser für die IFGE 
Maas gelenkt. Die IMK arbeitet an einem gemeinsamen Niedrigwasserbericht, der zur 
Entwicklung eines ersten Rahmens eines zukünftigen Konzepts zum Umgang mit 
außergewöhnlichen Niedrigwasserereignissen im Maaseinzugsgebiet beiträgt. 

 

Folgen des Klimawandels 

Die wichtigsten Auswirkungen des Klimawandels auf das IFGE Maas sind die immer häufiger 
auftretenden extremen, klimabedingten Ereignisse (Hochwasser, Niedrigwasser, Starkregen 
usw.). 

Die Auswirkungen des Klimawandels werden in den Bewirtschaftungsplänen und den 
Maßnahmenprogrammen der Mitgliedsstaaten und -regionen der IMK berücksichtigt. 

Allgemein wird davon ausgegangen, dass Maßnahmen, die darauf abzielen, einerseits 
Belastungen zu vermindern, die zur Verschlechterung des Zustandes der Wasserkörper 
führen können und andererseits die umweltbezogenen Kenntnisse zu verbessern, die den 
Schutz der aquatischen Umwelt begünstigen, von ihrer Art her die Auswirkungen des 
Klimawandels berücksichtigen und dazu beitragen, die nachteiligen Konsequenzen von 
Trockenheit und Hochwasser zu begrenzen. 

Die IMK dient als Plattform zum Informationsaustausch über bestehende und geplante 
nationale/regionale Ansätze, mit dem Ziel, die Maßnahmen in den Bewirtschaftungsplänen 
mit Blick auf den Klimawandel zu bewerten. 

Eine dauerhafte Messung der Wassertemperatur im Hauptstrom der Maas wird in das 
Homogene Messnetz der IMK integriert. 
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8. Information und Anhörung der Öffentlichkeit und deren 
Ergebnisse 

8.1. Informationsaustausch in der IMK 

Innerhalb der IFGE Maas unterliegt die Öffentlichkeitsbeteiligung (Umsetzung von Artikel 14 
Absatz 1 WRRL) der Zuständigkeit der Staaten und Regionen. Innerhalb der IMK haben die 
Vertragsparteien jedoch wechselseitige Beratungen über ihre Bewirtschaftungsplanentwürfe 
durchgeführt, was ihnen die Koordination der nationalen/regionalen Maßnahmenprogramme 
ermöglicht. 

8.2. Information und Anhörung der Öffentlichkeit durch die Staaten und 
Regionen 

8.2.1. Deutschland 

Die Öffentlichkeitsanhörung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans fand in Nordrhein-
Westfalen (NRW) vom 22. Dezember 2014 bis zum 22. Juni 2015 statt. Informationen hierzu 
wurden unter www.flussgebiete.nrw.de bereitgestellt. 

Insgesamt gingen mehrere Hundert Stellungnahmen mit Änderungswünschen, Hinweisen 
und Anmerkungen ein. Der Großteil der Stellungnahmen bezog sich auf geplante, konkrete 
Maßnahmen von Kommunen. Die Stellungnahmen wurden bei der endgültigen Version des 
Bewirtschaftungsplans und der Begleitdokumente berücksichtigt. 

8.2.2. Luxemburg 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung hinsichtlich des aktualisierten Entwurfs des 
Bewirtschaftungsplans fand vom 22. Dezember 2014 bis zum 22. Juni 2015 statt, die 
Anhörung der Kommunen bis zum 22. Juli 2015. 

8.2.3. Flämische Region 

Die Bewirtschaftungspläne (Entwurf) für die Einzugsgebiete konnten vom 9. Juli 2014 bis 
einschließlich 8. Januar 2015 auf der Website www.volvanwater.be eingesehen werden. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gingen ca. 800 Empfehlungen und Einsprüche ein. 

In den eingegangenen Empfehlungen und Anmerkungen wurde auf mehrere Aspekte / 
Themen / Teile von Entwurfsplänen eingegangen. Ein großer Teil der Anmerkungen bezog 
sich auf die überarbeiteten Zoneneinteilungspläne und die gebietsdeckenden 
Umsetzungspläne; es handelte sich eher um technische Änderungen aufgrund geänderter 
Situationen im Gelände und um fortschreitende Erkenntnisse. Andere Themen, die häufig 
vorkamen, waren das angestrebte Zielniveau und die Finanzierung der Pläne, Anmerkungen 
zu spezifischen Aktionen und die Abgrenzung von Überschwemmungsgebieten. 

Die Anmerkungen und Erwägungen wurden in sog. Erwägungsdokumenten bezüglich der 
einzelnen Planteile gebündelt. In diesen Dokumenten wird auf die technischen Änderungen 
an den Entwurfsplänen und auf die Abstimmung zwischen den Planteilen eingegangen. 

8.2.4. Wallonische Region 

Die Beteiligung bezüglich des Kalenders und Arbeitsprogramms wurde mit der Beteiligung 
bez. der Synthese der wichtigen Fragen zusammengelegt. Sie fand vom 16. September 
2013 bis 17. März 2014 statt. Die Beteiligung bez. der Planentwürfe findet vom 8. Juni 2015 
bis 8. Januar 2016 unter Berücksichtigung einer Fristunterbrechung zwischen dem 15. Juli 
und 15. August statt. 
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Die Ergebnisse werden nach dem Beteiligungsverfahren verfügbar, d. h. nach dem 8. Januar 
2016. 

8.2.5. Frankreich 

Die Information und die Öffentlichkeitsbeteiligung für den Entwurf des Bewirtschaftungsplans 
gemäß WRRL hat in Frankreich vom 19. Dezember 2014 bis zum 18. Juni 2015 parallel zur 
Anhörung des Entwurfs des Hochwasserrisikomanagementplans gemäß der HWRM-RL 
stattgefunden. 

Für das gesamte Rhein-Maas-Einzugsgebiet gingen 2000 Stellungnahmen ein. Diese 
wurden - soweit möglich- bei der Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne berücksichtigt. 

Darüber hinaus gingen 350 Stellungnahmen (das entspricht 1000 Anmerkungen) anlässlich 
der Beteiligung der Regional- und Kommunalparlamente und der Interessegruppen ein. 

Obschon die Bewirtschaftungspläne bei diesen Beteiligungen auf nationaler Ebene auf den 
übergeordneten Bewirtschaftungsplan der IFGE Maas verwiesen, gab es keine besonderen 
Anmerkungen zu Letzteren. 

8.2.6. Niederlande 

Wasserverbände, Gemeinden, Provinzen und der Staat haben intensiv an der Erstellung des 
aktualisierten Entwurfs des Bewirtschaftungsplans für die Maas zusammengearbeitet. 
Anhand einer aktiven Einbeziehung der, Informationserteilung an die und Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurden gesellschaftliche Gruppen und Bürger/innen in diesen Prozess 
einbezogen, sowohl auf regionaler, nationaler als auch internationaler Ebene. Vor allem die 
von den Gewässerbewirtschaftern organisierten Gebietsprozesse waren zur Einbeziehung 
aller Betroffenen bei der Formulierung der Ziele und Maßnahmen von Bedeutung. Eine 
ausführliche Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten ist im 
Einzugsgebietsbewirtschaftungsplanentwurf Maas vorzufinden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung 
für den nationalen und übergeordneten Teil des 
Einzugsgebietsbewirtschaftungsplanentwurfs Maas hat begonnen am 22. Dezember 2014. 
Die Dokumente lagen ein halbes Jahr zur Einsicht aus und waren zu finden auf der Webseite 
www.helpdeskwater.nl und physisch verfügbar in den Gebäuden der Provinzverwaltung. 
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9. Liste der zuständigen Behörden 

 

Deutschland 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen  
Schwannstraße 3 
40467 Düsseldorf 
Deutschland 
http://www.mkulnv.nrw.de  
http://www.umwelt.nrw.de 

Belgien 
Belgische Bundesregierung 
Victor Hortaplein, 40 bus 10  
1060 Brüssel 
Belgien 
Tel + 32 2 524 96 27 
Fax + 32 2 524 96 43 

Flämische Region 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
Dokter De Moorstraat 24-26 
9300 Aalst 
Belgien 
CIW-sec@vmm.be 
http://www.integraalwaterbeleid.be 
Tel: +32 53 726 507 

Wallonische Region 
Gouvernement Wallon 
Cabinet du Ministre Président 
Rue Mazy, 25-27 
5100 Jambes (Namur) 
Belgien 
http://www.gov.wallonie.be 

Frankreich 
Samber 
Monsieur le préfet coordonnateur de bassin Artois Picardie 
2, rue Jacquemars Giélée 
59039 Lille 
Frankreich 
secretariat@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr 
 
Maas 
Monsieur le préfet coordonnateur de bassin Rhin Meuse 
9, Place de la préfecture 
57000 Metz 
Frankreich 
secretariat@lorraine.pref.gouv.fr 

mailto:CIW-sec@vmm.be
http://www.integraalwaterbeleid.be/
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Luxemburg 
Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
пΣ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ 
1499 Luxemburg 
Luxemburg 
info@mddi.public.lu 
http://www.mddi.public.lu 

Niederlande 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
Niederlande 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 
Für die sonstigen zuständigen Behörden in den Niederlanden wird auf den nationalen Teil des 
Einzugsgebietsbewirtschaftungsplans verwiesen. 
 

mailto:info@mddi.public.lu
http://www.mddi.public.lu/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
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10. Anlaufstellen für die Beschaffung der Hintergrund-
dokumente 

Deutschland 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen  
Schwannstraße 3 
40467 Düsseldorf 
Deutschland 
http://www.flussgebiete.nrw.de 

Belgien 

Belgische Bundesregierung  

Roland Moreau, Directeur Général 
Place Victor Horta, 40 bte 10  
1060 Brüssel 
Belgien 
Tel + 32 2 524 96 27 Fax + 32 2 524 96 43 

Flämische Region 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
Dokter De Moorstraat 24-26 
9300 Aalst 
Belgien 
CIW-sec@vmm.be 
http://www.integraalwaterbeleid.be 
Tel: +32 53 726 507 

Wallonische Region 
5ƛǊŜŎǘƛƻƴ DŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŘŜǎ wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ bŀǘǳǊŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
Avenue Prince de Liège, 15 
5100 NAMUR 
Belgien 
dgrne@mrw.wallonie.be 
http://environnement.wallonie.be 
Tel: +32 81 33 50 50 fax: +32 81 33 51 22 

Frankreich 
Samber 
Secrétariat technique du Comité de Bassin Artois-Picardie 
Agence de l'eau Artois-Picardie 
Rue Marceline 200  
B.P. 818 
59508 DOUAI CEDEX 
Frankreich 
http://www.eau-artois-picardie.fr 
Tel : +33 (0)3 27 99 90 00 fax : +33 (0)3 29 99 90 15 
 

DREAL Nord-Pas-de-Calais 
Boulevard de la Liberté 107 
59 041 LILLE Cedex 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
mailto:CIW-sec@vmm.be
http://www.integraalwaterbeleid.be/
file:///C:/WSCHREURS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/WSCHREURS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JNLB8BX8/dgrne@mrw.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be/
http://www.eau-artois-picardie.fr/
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Frankreich 
Tel : +33 (0)3 59 57 83 83 fax : +33 (0)3 59 57 83 00 

 
Maas 
Secrétariat technique du Comité de Bassin Rhin-Meuse 
Agence de l'eau Rhin-Meuse 
Rozérieulles - BP 30019 
F-57161 MOULINS-LES-METZ Cedex 
Frankreich 
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr 
Tel : +33 3 87 34 47 44 fax : +33 3 87 60 49 85 
 

DREAL Lorraine 
Green Parc 
2, Rue Augustin Fresnel 
Frankreich 
BP 095038 ς F-57071 METZ Cedex 3 
Tel : +33 3 87 56 42 00 

Luxemburg 
!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ 
1, avenǳŜ Řǳ wƻŎƪΩƴΩwƻƭƭ 
4361 Esch-sur-Alzette 
Luxemburg 
direction@eau.etat.lu 
http://www.waasser.lu 
Tel : +352 24556 1 
fax: +352 24556 7926 

Niederlande 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
Niederlande 
http:// www.kaderrichtlijnwater.nl 
http://www.waterkwaliteitsportaal.nl  

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/
file:///C:/WSCHREURS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/WSCHREURS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JNLB8BX8/direction@eau.etat.lu
http://www.waasser.lu/
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/
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11. Anlagenverzeichnis ÜT BWP der IFGE Maas 2015 

Anlage 1: IFGE Maas ï Territoriale Grenzen der jeweiligen zuständigen Behörden 
Anlage 2: IFGE Maas ï Allgemeine Hydrographie 
Anlage 3: IFGE Maas ï Grundwasserkörper ï Geologie 
Anlage 4: IFGE Maas ï Grundwasserkörper ï Grenzüberschreitende Wasserleiter 
Anlage 5: IFGE Maas ï Oberflächenwasserkörper Einzugsgebiet >100 km2: Aktueller 
ökologischer Zustand / Potenzial 
Anlage 6: IFGE Maas ï Oberflächenwasserkörper Einzugsgebiet >100 km2: Aktueller 
chemischer Zustand 
Anlage 7: IFGE Maas ï Oberflächenwasserkörper Einzugsgebiet >100 km2 : Aktueller 
chemischer Zustand, ohne die ubiquitären Stoffe  
Anlage 8: IFGE Maas ï Oberflächenwasserkörper an den Grenzen: Aktueller ökologischer 
Zustand / Potenzial 
Anlage 9: IFGE Maas ï Oberflächenwasserkörper an den Grenzen: Aktueller chemischer 
Zustand ohne ubiquitäre Stoffe 
Anlage 10: IFGE Maas ï Grundwasserkörper: Aktueller chemischer Zustand  
Anlage 11: IFGE Maas ï Grundwasserkörper: Aktueller mengenmäßiger Zustand  
Anlage 12: IFGE Maas ï Zu grenzüberschreitenden Grundwasserleitern gehörende 
Grundwasserkörper: Aktueller chemischer und mengenmäßiger Zustand 
Anlage 13: IFGE Maas ï Oberflächenwasserkörper: Aktueller Zustand und Zielerreichung 
2021 
Anlage 14: IFGE Maas ï Grundwasserkörper, Zustand 2007, aktueller Zustand und 
Zielerreichung 2021 
Anlage 15: IFGE Maas ï Gründe für Abweichungen von den Umweltzielen: Synthese 
Anlage 16: IFGE Maas ï Synthese der Maßnahmenprogramme, 2. Zyklus der WRRL 
Anlage 17: IFGE Maas ï Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit der 
Gewässer für Wanderfische 
Anlage 18: IFGE Maas ï Potenzielle Habitate für den Aal 
Anlage 19: IFGE Maas ï Wanderrouten und potenzielle Habitate für den Lachs 
Anlage 20: IFGE Maas ï Stoffe von Bedeutung für die Herstellung von Trinkwasser 
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Anlage 1:  IFGE Maas: Territoriale Grenzen der jeweiligen zuständigen Behörden 
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Anlage 2:  IFGE Maas ï Allgemeine Hydrographie 
 


